
 

 

Gebührenreglement  
der röm.-kath. Kirchgemeinde Nottwil 
 
 
 

1. Grundlage 
 

Gestützt auf § 6 der Kirchgemeindeordnung vom 27. Mai 2009 erlässt der Kirchenrat 
folgendes Gebührenreglement: 
 
 

2. Benützung Pfarrkirche 
 

Die Anlässe in der Pfarrkirche benötigen einer Bewilligung durch den Gemeindeleiter 
oder Pfarreiseelsorger (Bezugsperson). Die Bewilligung ist frühzeitig beim Pfarreisekre-
tariat schriftlich einzuholen. 
 
Bei Anlässen gehen die Kosten für Blumenschmuck und Instrumentalisten zu Lasten 
der Benutzer. 
 
Grössere Reinigungsarbeiten werden separat in Rechnung gestellt.  
 
Besondere Aufwendungen für den Sakristan werden mit CHF 50 pro Stunde in Rech-
nung gestellt (2 Aufwendungen sind im Preis von CHF 200 inbegriffen). 
 
Nottwiler Vereine, Gruppierungen der Pfarrei und Mitarbeiter (inkl. Kirchenrat) haben 
das Recht die Pfarrkirche für einen Anlass unentgeltlich zu benützen. Der Anlass muss 
mit dem Zweck der Pfarrkirche vereinbar sein und bedarf einer Bewilligung durch den 
Pfarreileiter. 
 
Die Einrichtung, Bühne etc. ist vom Veranstalter zu stellen und zu entfernen, Beschädi-
gungen gehen zu Lasten des Veranstalters und sind dem Sakristan sofort zu melden. 
 
2.1 Kirchliche Anlässe 
 

 Hochzeit Taufe Beerdigung 

Angehörige der Kirchgemeinde  
Nottwil 

kostenlos kostenlos kostenlos 

Auswärtige  CHF 200 kostenlos kostenlos 

 
Konfessionslose Beerdigungen: Kirchennutzung CHF 200, Seelsorge kostenlos. 
 
2.2 Kirchenkonzerte 
 

 Raumnutzung Vorproben 

Vereine Nottwil kostenlos kostenlos 

Einzelpersonen/ Gruppierun-
gen Nottwil (Eintritt oder Tür-
kollekte) 

CHF 200 CHF 50 

Auswärtige CHF 200  CHF 50 

Benefizkonzerte * kostenlos kostenlos 
 
* Eintritt oder Türkollekte geht an ein gemeinnütziges Hilfsprojekt. 



 
 
 

Der Konzertorganisator ist selbst für die Werbung verantwortlich. Es dürfen keine Plaka-
te bei der Pfarrkirche angebracht werden. Flyer sind beim Pfarreisekretariat abzugeben, 
welche im Anschlagkasten aufgehängt werden und im Schriften Stand in der Pfarrkirche 
aufgelegt werden.  
 

3. Benützung Vikariatssaal 
 

Für die Benützung von Pfarreisaal, Foyer und Küche gilt am Abend pro Veranstaltung 
eine Gebühr von CHF 350.  
 
Für Veranstaltungen unter Tags mit einer Dauer bis zu 2 h wird eine Gebühr von 
CHF 200 erhoben. Für Veranstaltungen die länger als 2 h dauern beträgt die Gebühr 
CHF 250.  
 
In Ausnahmefällen kann für wiederkehrende Kurzaufenthalte eine reduzierte Gebühr 
von CHF 30 pro Stunde und CHF 50 für eine bis drei Stunden (reine Saalmiete, ohne 
Küche) erhoben werden. 
 
Die mit dem Anlass verbundene zusätzliche Benützung der WC-Anlagen ist in der ob-
genannten Entschädigung enthalten.  
 
Grössere Nachreinigungsarbeiten werden separat in Rechnung gestellt. 
 
Nottwiler Vereine, Gruppierungen der Pfarrei, Mitarbeiter (inkl. Kirchenrat) und Kate-
chesenleitung Nottwil haben das Recht den Vikariatssaal für einen Anlass pro Jahr un-
entgeltlich zu benutzen.  
 

4. Benützung Sitzungszimmer Kirchenrat und Treffpunkt 
 
Die Sitzungszimmer stehen primär dem Kirchenrat und dem Pfarreiteam zur Verfügung. 
Kirchliche Vereine und Gruppierungen können die Sitzungszimmer mittels Reservation 
über das Pfarreisekretariat ebenfalls unentgeltlich (pfarreiliche Angelegenheiten) benut-
zen.  
 

5.      Benützung JuBlaNo- Raum 
 
Die Nutzung des JuBlaNo- Raumes ist in Absprache mit dem Präses für spezielle An-
lässe (z. Bsp. Basteln für die Erstkommunion) möglich. 
 

6.      Inkrafttreten 
 
Das Gebührenreglement tritt per 1. März 2022 in Kraft und ersetzt alle bisherigen Rege-
lungen. 
 
Kirchenrat Nottwil 
 
 
 
Franz Vogel  Claudia Steiner 
Kirchgemeindepräsident Kirchenratsschreiber  
 

Nottwil, 8. Februar 2022 


